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Weil der Terror neue Dimensionen erreicht –
Massive Inlandseinsätze der Bundeswehr?
PRO UND CONTRA Die Trennung zwischen Polizei und Militär ist bislang strikt. Ob das so bleiben kann, ist höchst umstritten.

Herr Professor Wieland, der Ruf
nach einem Einsatz der Bundes-
wehr bei Terrorlagen im Inland
wird in der Öffentlichkeit immer
lauter. Zu Recht?
Ich finde: Nein. Die Tren-

nung zwischen Polizei und Mi-
litär ist in Deutschland nach
geltender Verfassungslage sehr
strikt – zu Recht. Ich sehe kei-
nen Grund, diese Trennung zu
relativieren oder zu verwi-
schen. Nach Artikel 35 des
Grundgesetzes kann die Bun-
deswehr bei Katastrophenla-
gen schon jetzt Amtshilfe leis-
ten, aber die Polizei behält da-
bei die Oberho-
heit. Der Einsatz
von Militär im In-
neren soll die ab-
solute Ausnahme
sein, geknüpft an
weitreichende Be-
dingungen. Die
Trennung hat zum
einen historische
Gründe. In der
Weimarer Repub-
lik wurde die
Reichswehr zeit-
weise politisch
instrumentali-
siert, gegen Ge-
werkschaften und
zur Niederschla-
gung von Streiks
eingesetzt. Das
hat Spuren im
kollektiven Ge-
dächtnis hinter-
lassen. Ein weite-
rer wichtiger
Grund ist die völ-
lig unterschiedli-
che Ausbildung,
Ausrüstung und
Aufgabenstellung
von Polizei und
Bundeswehr. Die
Bundeswehr ist
für kriegerische
Einsätze da. Poli-
zisten lernen in
ihrer Ausbildung,
Recht und Ordnung im Inneren
zu gewährleisten, nicht zuletzt
mit zentralen Fragestellungen
wie: Wie schütze ich Unbetei-
ligte, wann dürfen Waffen
überhaupt eingesetzt werden?

Könnte man das Grundgesetz
ändern, um Militäreinsätze im
Inland auszuweiten?
Natürlich ist das möglich, da-

für wäre in Bundestag und
Bundesrat jeweils eine verfas-
sungsändernde Zweidrittel-
mehrheit nötig. Wovor ich al-
lerdings warne, ist die Überle-
gung, man könnte sich durch
intensiveren Militäreinsatz im
Inneren zusätzliche Anstren-
gungen bei Personalausstat-
tung und Ausrüstung der Poli-

zei sparen – nach dem Motto:
„Ach, da können wir ja noch
die Bundeswehr einsetzen, da
brauchen wir bei der Polizei
nichts mehr zu tun.“ Der Staat
hat laut Grundgesetz die Auf-
gabe, die Polizei so auszustat-
ten, dass sie für jede, auch für
neue Gefahren gerüstet ist.

Aber die Bundeswehr kann bei-
spielsweise sagen: Wir verfügen
über die Möglichkeit, biologi-
sche und chemische Angriffe ab-
zuwehren.
Hier wäre schon nach gelten-

dem Recht Amtshilfe der Bun-
deswehr mit Spe-
zialfähigkeiten
möglich. Aber
sollte es zu der
unglückseligen Si-
tuation kommen,
dass solche Fähig-
keiten für die Si-
cherheit auch in-
nerhalb Deutsch-
lands nötig wer-
den, dann muss
die Polizei grund-
sätzlich dafür
ausgestattet wer-
den.

Der Eindruck in der
veröffentlichten
Meinung ist: Die
Bundeswehr ver-
weist sehr deutlich
auf ihre Fähigkei-
ten und scheint
keineswegs abge-
neigt, im Inland
stärker zum Ein-
satz zu kommen.
Eine verwal-

tungswissen-
schaftliche Erfah-
rung lautet: Jede
Einrichtung ver-
sucht, ihren Auf-
gabenbereich aus-
zudehnen, weil
man das eigene
Gewicht betonen

und mehr Ressourcen erhalten
möchte. Das gilt im gesamten
Bereich der öffentlichen Ver-
waltung. Diese Bemühungen
sind verständlich, dürfen aber
nicht ausschlaggebend sein.
Noch vor Kurzem hat die Bun-
deswehr erklärt, dass sie mit
ihren Auslandseinsätzen
schon überfordert sei, weil
Personal und Ausrüstung nicht
ausreichten. Ich bin sicher:
Die Bundeswehr hat genug zu
tun mit ihren aktuellen Aufga-
ben, zu denen ja auch die
Amtshilfe für die Polizei ge-
hört. Aber die Bundeswehr
sollte auf gar keinen Fall ver-
suchen, im Inland die Polizei
aus deren Aufgabenbereichen
zu verdrängen.

Die Bedrohung durch Terroristen und Amok-
läufer scheint allgegenwärtig. Die Politik
bemüht sich um Abwehrstrategien. Ein
Gedanke, der in Deutschland heiß diskutiert
wird: Die Bundeswehr könnte im Inland in
weit stärkerem Maße als bislang zum Einsatz
kommen.
Die Rechtslage ist kompliziert. Auch
historische Erfahrungen spielen eine Rolle.
Zwei der renommiertesten Staatsrechtler der
Republik stellen sich dazu unserer Frage: Bun-
deswehr intensiver im Inland – Pro oder
Contra? Professor Friedhelm Hufen (links) ver-
tritt die Pro-, Professor JoachimWieland die
Contra-Seite.
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„In der Weimarer
Zeit wurde die

Reichswehr gegen
Gewerkschaften
eingesetzt.“
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. Seit 2011 Rektor der
Universität für Verwal-
tungswissenschaften in
Speyer und Lehrstuhlin-
haber für Öffentliches
Recht. Zuvor Professor
an den Universitäten
Frankfurt und Bielefeld
sowiewissenschaftlicher
Mitarbeiter am Bundes-
verfassungsgericht.

WIELAND

Herr Professor Hufen, der Ruf
nach einem Einsatz der Bundes-
wehr im Inland bei Terrorlagen
wird lauter, andererseits schre-
cken viele Politiker und Juristen
vor der Diskussion zurück und
verweisen auf das Grundgesetz:
Dort sei doch alles schon gere-
gelt.
Geregelt ist dort nur im Arti-

kel 35 die Amtshilfe der Bun-
deswehr – ohne Waffen – bei
Natur- und ähnlichen Katastro-
phen und im Artikel 87a der
Einsatz der Bundeswehr – mit
Waffen – im Falle des äußeren
oder inneren Notstands, insbe-
sondere bei einer
Gefahr für die frei-
heitlich demokra-
tische Grundord-
nung – etwa durch
bewaffnete Auf-
ständische. Das
spiegelt die Sicht-
weise und Gefah-
renlage des Kalten
Krieges und der
Notstandsgesetz-
gebung von 1968.
Aber Terrorlagen
der heutigen Zeit
sind etwas ganz
anderes. Im Fall
von Einzeltätern
ist die Terrorab-
wehr bei der Poli-
zei in guten Hän-
den. Aber es gibt
Situationen, ver-
gleichbar mit Nine
Eleven, mit dem
13. November
2015 in Paris oder
dem Massaker von
Nizza, da reicht
auch die bestaus-
gestattete Polizei
nicht mehr aus.
Die französische
Polizei war zeit-
weise erkennbar
völlig überfordert.

Und dann sollten
Soldaten helfen? Viele warnen
vor einer Militarisierung.
Wir sollten uns hier keine

Denkverbote erteilen. Wir ha-
ben mit dem Terror neue He-
rausforderungen und Situatio-
nen, in denen auch eine we-
sentlich verstärkte Polizei über-
fordert ist – etwa bei mehreren
parallelen Angriffen oder dem
Einsatz von „schmutzigen
Bomben“ oder Gasangriffen.
Wenn die Bundeswehr hier hel-
fen soll, muss das beizeiten im
Grundgesetz exakt geregelt
werden. Es hilft dann nieman-
dem, wenn wir einen überge-
setzlichen Notstand ausrufen
oder mit dem Begriff der Amts-
hilfe herumhantieren nach dem
Motto: Katastrophen, die durch

Terroristen verursacht werden,
sind auch Naturkatastrophen
im Sinne von Artikel 35.

Als gewichtiges Argument gegen
ein intensiveres Bundeswehren-
gagement im Inland wird die Er-
fahrung der Weimarer Zeit ge-
nannt. Damals war die Reichs-
wehr in weitem Umfang ein poli-
tischer Machtfaktor.
Die Erfahrungen der Weima-

rer Zeit prägen in der Tat sehr
stark die aktuelle Debatte, aber
es ist geradezu unhistorisch,
die Stellung der Reichswehr
mit heute zu vergleichen. Wir

haben die Bundes-
wehr, die in die zi-
vilen Befehls-
strukturen einge-
bunden ist. Wir
haben ein Parla-
mentsheer, das
Parlament ent-
scheidet. Außer-
dem umfassen
heute Ausbildung
und Aufgaben der
Bundeswehr
durchaus den
Schutz ziviler Ob-
jekte und bewäh-
ren sich bei vielen
Auslandseinsät-
zen. Zu Zeiten der
Weimarer Verfas-
sung war die
Reichswehr ein
Staat im Staat und
half mit, die De-
mokratie zu besei-
tigen. Wir müssen
in jedem Fall auf-
passen, dass wir
in historischen
Denkweisen nicht
erstarren. Diese
Warnung gilt im
Übrigen keines-
wegs nur für die
Debatte um Mili-
tär und Polizei.

Sondern?
Etwa auch in der bioethi-

schen Diskussion. Da taucht
dann oft sehr schnell der Be-
griff „Euthanasie“ auf, wenn
von Sterbehilfe die Rede ist,
oder die vorgeburtliche Diag-
nostik wird mit dem Vorwurf
der Selektion belegt. Ein ande-
res Beispiel: Manche sind
schnell bei der Hand mit dem
Vorwurf des Antisemitismus,
wenn es in der Außenpolitik
um die Rolle Israels und das
Schicksal der Palästinenser
geht. Bei allem Respekt vor den
historischen Erfahrungen muss
sich der Schutz der Verfassung
vor inneren und äußeren Ge-
fahren auch nach den Heraus-
forderungen der Gegenwart
richten.
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„Die französische
Polizei war
zeitweise

erkennbar völlig
überfordert.“

Professor Dr. Friedhelm Hufen

. Artikel 35,Absatz 2:Zur Hilfe bei
einer Naturkatastrophe oder bei
einem besonders schweren Un-
glücksfall kann ein Land Polizeikräfte
anderer Länder, Kräfte und Einrich-
tungen anderer Verwaltungen sowie
des Bundesgrenzschutzes und der
Streitkräfte anfordern.

. Artikel 87a, Absatz 4: Zur Ab-
wehr einer drohendenGefahr für den
Bestand oder die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung des Bundes
oder eines Landes kann die Bundes-
regierung, wenn ... die Polizeikräfte
sowie der Bundesgrenzschutz nicht
ausreichen, Streitkräfte zur Unter-

stützung der Polizei und des Bundes-
grenzschutzes beim Schutze von zivi-
len Objekten und bei der Bekämp-
fung organisierter undmilitärisch be-
waffneter Aufständischer einsetzen.
Der Einsatz von Streitkräften ist ein-
zustellen, wenn der Bundestag oder
der Bundesrat es verlangen.
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